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Altdorf, 29.03.2020 
Mitteilung Gewässerfreigabe 
 
Liebe Mitglieder, 
 
die Vorstandschaft hat beschlossen, die bestehende Gewässersperre ab dem 01.04.2020 - aber auf Probe 
- unter nachfolgend genannten Bedingungen teilweise aufzuheben. 
 
Gesperrt bleiben: 
- Wagnersee 
- Grubersee 
 
An den übrigen Vereinsgewässern ist das Angeln, jedoch unter strikter Einhaltung der Auflagen der 
Bayerischen Staatsregierung, erlaubt. 
 
Zusätzliche vereinsinterne Regelungen: 
Keine Gruppenansammlungen bzw. Familienausflüge – Wir gehen entweder alleine oder mit den im 
Haushalt befindlichen, fischereiberechtigten Personen fischen. 
Kein Lagerfeuer 
Kein Grillen 
Kein Campen mit Wohnmobilen, Wohnwägen oder Zelten. 
Kein Übernachten an unseren Angelgewässern – Wir halten uns an die Ausgangsbeschränkung: BLEIBT ZU 
HAUSE! 
Unauffälliges Verhalten an den Gewässern. 
 
Bei Verstößen gegen diese Regelungen ist mit drastischen Strafen, z. B. längeren Gewässersperren oder 
Vereinsausschluss, zu rechnen. 
 
Wir Angler stehen im Focus der Öffentlichkeit und dürfen - besonders in dieser schwierigen Zeit - keinerlei 
Anlass zur Beschwerde geben, weil sich das auf unser zukünftiges Vereinsleben und Fischen immens 
auswirken kann. 
 
Wir bitten daher unsere Mitglieder, die sich sowieso immer einwandfrei verhalten um Entschuldigung für 
diese etwas drastische Vorgehensweise und die restlichen 10% um Einsicht und Vernunft. 
 
Großer Birkensee 
Der Große Birkensee darf ab dem 16.04.2020 befischt werden, jedoch ist nur der Fang von Forellen 
gestattet. Der Verzehr dieser Fische erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko! Der Fischereiverein 
Altdorf übernimmt keinerlei Haftung! Werden andere Fischarten zufällig gefangen, sind sie unverzüglich 
in das Gewässer zurückzusetzen. Nicht lebensfähige und kranke Fische sind ordnungsgemäß zu entsorgen 
und in das Fangbuch mit dem Vermerk „nicht lebensfähig“ (inkl. deren Gewicht, aus statistischen Gründen) 
einzutragen. 
In den Zeiträumen vom 16.04.2020 – 07.05.2020 sowie vom 01.10.2020 – 14.10.2020 darf wieder auf dem 
Parkplatz vor der Petersbrücke geparkt werden. Das Vereinsabzeichen und die Ausnahmegenehmigung 
müssen gut sichtbar auf dem bzw. im parkenden Auto angebracht werden. Die Ausnahmegenehmigung 
kann von unserer Homepage im Mitgliederbereich unter „Birkensee intern“ heruntergeladen werden. 
 
Nach wie vor gilt: 
Sämtliche Arbeitsdienste werden bis auf weiteres ausgesetzt. 
Es finden keine Vereinsaktivitäten statt. 
Es werden keine Tageskarten an Nicht-Vereinsmitglieder verkauft. Passive Mitglieder erhalten 
selbstverständlich Tageskarten bei der AVIA-Tankstelle in Altdorf. 
Alle Jugendaktivitäten sind gestrichen. 
 
Wir hoffen auf Euer Verständnis und wenn sich die aktuelle Situation weiter gebessert hat, dann können wir 
wieder zu unserem harmonischen Vereinsleben mit wenig Regelungen zurückfinden. 
 
Petri Heil und bitte ALLE gesund bleiben! 
Eure Vorstandschaft 


